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Gesetz, den Branntweinausschlag betreffend.

Cndwig l.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein,

Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben etr. ete.

Wir haben nach Vernehmung Unseres Staatsrathes, mit Beirath und Zustimmung
der Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verord-
nen, was folgt:

Abtheilung J.
Aufschlagerhebung und Kontrole.

A. Gegenstand und Höhe des Pranntweinaufschlages.
Art. 1.

Vom Branntwein (Spiritus), welcher im Inlande (bayerischen Staatsgebiet) erzeugt
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